
Der anregende Beitrag des Re|  onspädago- seiner Schöpfung „nach ußen“” ıne 611111-
g Baudler „Glaube aufgrun S Er- Htudo setzt, lafß zwischen Zeichen und
fahrung? Zu Kriterien und Möglichkeiten des Bezeichnetem ontologische wiıie gnoseolo-
Umgangs mit Kurzformeln des aubens

Deshalb das €1: auch mehr bloß
gische Korrelation und Partizipation besteht.

praktisch-theologischer Sicht“ 92—127) knüpft
n i1e Hinweise des Neutestamentlers und eın „admonens“” un  & Sinne Augustins, ist
Dogmatikers auf den der Bekenntnis- eın ynamisch-expressives, ontologisch fun-
formeln 1 Leben der Gemeinde . Glau- diertes Erkenntnisprinzip. ott ist daher
bensbekenntnisse S 1}  nd nicht in erster inie etztes signa| en SIigna irgendwie
früher geprägte Formeln, die als normative gegenwartig und erkennbar.
Glaubensregel dienen, sondern unmittelbarer die Zeichenhaftigkeit und
Ausdruck von Glaubenserfahrung. Es S1M! Bonaventuras zunächst „abwärts” auf, e1n-
„Lernformeln“”, die den Prozeß signalisieren, mal der innertrinitarischen eugung des
WOrin Menschen von der Botschaft und (e- Ohnes der plenitudo ‚Ontalis des Vaters,
genwart Jesu 15 ergriffen werden. In dann auch der chöpfung, beide Grund-
Auseinandersetzung mit Bleistein betont gefüge des Exemplarismus. Der ges:  ene
Vf£.,, Lal z neuen Bekenntnisformeln nicht Mensch ist aufgrund dieses Prinzips selbst
dadurch kommen könne, daß frühere FOrmu- imago Dei und als solcher efallen und 1 -

lierungen des aubens bloß INn die heutige l  Öst; in der Richtung „aufwärts” er
Sprache „übersetzt“” werden, sondern da- Leser dieser Zeichen, nachdem durch
durch, daß Menschen, die voaon der christlichen Christus gleichsam die Augen geöffnet sind.
Überlieferung geprägt sind, heute 1 Er- Auch die Gnade und ihre Wirkung gründen
fahrungen machen, die unmittelbar nach auf eine similitudo, erkennbar und wirksam
ınem 1 pTra:  en us! verlan- den zeichenhaften Sakramenten der Kir=-
gn Deshalb komme @S arauf all, aume che, bis 1€e! alle Zeichenhaftigkeit

schaffen und Prozesse Zu beginnen, endgültigen Schauen sich auflöst, cschon
auf die ursprüngliche, alc unmittelbarer gewisser Weise oOrWegglNOMMmMEN der

stischen Schau.Äus ruck von rfahrung sich egreifende
‚ung solcher Glaubensformeln hin Oöffen Die Arbeit ZeuU| von profunder Sachkennt-
sind. Wenn die „Orthodoxie der nısS, großem Fleiß und (heute unter Theo-
und pluralen Bekenntnisformeln ge- logen seltener) spekulativer Begabung, die
währleistet S1e.  ht, c  laß die den je neuen auch die Zeitbezüge einbezieht. meiıine,
lebensgeschichtlichen ıtuationen gemachten daß gerade diese, besonders der ‚BeN-
Erfahrungen ım edium christlicher Über- wärtigen Diskussion umh Zeichen Sym-
lieferung Sprache und damit Wirklichkeit bol, bedeutsamer sind, sympathi-
werden, drängt sich erdings wieder die scher Bescheidenheit annımmt. 50 sind WIr
vermittelnde Bedeutung der geprägten Ira- Z B, der Sakramentenliturgie (wie asto-
dition und damit auch der ten Glaubens- ral £tmals) örschnell Pragmatiker, Soziolo-
bekenntnisse auf. Hier ist  < noch weitere ste- cn und Psychologen, ohne die eologischen
matische Klärung notwendig das aktuelle Grundlagen und Voraussetzungen genügend
und wichtige Anliegen des Vft. waäre  4 dieser Z betrachten.
ühe wert. Wien Johannes Emminghaus
um Pottmeyer

WINDHORST CHRISTOF, Täuferisches
LEINSLE GOTTEFRIED, Regs et Taufverständnis. Balthasar Hubmaiers Te
5Signum. Das Verständnis zeichenhaftter Wirk- zwischen traditioneller Uunmn: reformatorischer
ichkeit in der eologie Bonaventuras. (Ver- Theologie. (Studies Medieval and Refor-
öffentl des Grabmann-Instituts, 26} (XXV matıon Thought, ed. by Obermann,
1L, 293.) Schönigh, Paderborn 1976. Kart. Tübingen, Vol XVI) (XI] . 283.) Brill, Lei-
DM AD m den 1976. Glid.
/ die Zeichenhaftigkeit philos und Hubmaier, n 1485 gsburgischen g-
eol ystem Bonaventuras ihre besondere boren, VvVon Johannes in Ingolstadt theo-
Funktion hat, sich S Neuplatonismus, vom ogisch gut gebildet, dort dann auch Pro-
Areopagiten und von Augustinus herleitet fessor, spater Dompfarrer und -prediger

die mittelalterliche Metaphysik wie Regensburg, als Pfarrer vorderösterreichi-
Erkenntnislehre ausschlaggebender Be- schen Waldshut seit zunÄächst
deutung ist, weiß unternimmt Zwingli befreundet, dann ceit 1524/25 dem
nun seiner präzisen Münchner Disser- Täufertum zugewandt, seıt 1526 vnd  S ikols-
tatıon, Vom gut definierten Zeichenbegriff burg en tatig und 1528 in Wien als
her die BallLe eologie Bonaventuras ste- Aufrührer verbrannt, ist innerhalb des Krei-

C0S der frühen Wiedertäufer eifellos dermatisch durchzugehen und el  aftig-
keit als erschließendes Grundprinzip aufzu- eologis gebildetste Kopf und daher von
weisen. Zunächst LkK1ä die Bedeutung des s aNz besonderer Bedeutung für die Erkennt-
Zeichens ab ] det zutiefst der ni des täuferischen Taufverständnisses.
exemplaritas Gottes, der 111 der ta- geht in seiner Tübinger Dissertation die-
rischen ‚eugung des Wortes sowohl wWie auych Taufverständnis Hubmaiers nach, zeigt
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Der anregende Beitrag des Religionspädago­
gen G. Baudler „Glaube aufgrund von Er­
fahrung? Zu Kriterien und Möglichkeiten des 
Umgangs mit Kurzformeln des Glaubens aus 
praktisch-theologischer Sicht" (92-127) knüpft 
an die Hinweise des Neutestamentlers und 
Dogmatikers auf den Sitz der Bekenntnis­
formeln im Leben der Gemeinde an. Glau­
bensbekenntnisse sind nicht in erster Linie 
früher geprägte Formeln, die als normative 
Glaubensregel dienen, sondern unmittelbarer 
Ausdruck von Glaubenserfahrung. Es sind 
,,Lernformeln", die den Prozeß signalisieren, 
worin Menschen von der Botschaft und Ge­
genwart J esu Christi ergriffen werden. In 
Auseinandersetzung mit R. Bleistein betont 
Vf ., daß es zu neuen Bekenntnisformeln nicht 
dadurch kommen könne, daß frühere Formu­
lierungen des Glaubens bloß d.n die heutige 
Sprache „übersetzt" werden, sondern nur da­
durch, daß Menschen, die von der christlichen 
Oberlieferung geprägt sind, heute neu Er­
fahrungen machen, die unmittelbar nach 
einem neuen sprachlichen Ausdruck verlan­
gen. Deshalb komme es darauf an, Räume 
zu schaffen und Prozesse zu beginnen, die 
auf die ursprüngliche, d. h. als unmittelbarer 
Ausdruck von Erfahrung sich begreifende 
Bildung solcher Glaubensformeln hin offen 
sind. Wenn B. die „Orthodoxie" der neuen 
und pluralen Bekenntnisformeln dadurch ge­
währleistet sieht, daß die in den je neuen 
lebensgeschichtlichen Situationen gemachten 
Erfahrungen im Medium christlicher Ober­
lieferung Sprache und damit Wirklichkeit 
werden, drängt sich allerdings wieder die 
vermittelnde Bedeutung der geprägten Tra­
dition und damit auch der alten Glaubens­
bekenntnisse auf. Hier ist noch weitere syste­
matisdi.e Klärung notwendig - das aktuelle 
und wichtige Anliegen des Vf. wäre dieser 
Mühe wert. 
Bochum H. 1, Pottmeyer 

LEINSLE ULRICH GOTTFRIED, Res et 
Signum. Das Verständnis zeichenhafter Wirk­
lichkeit in der Theologie Bonaventuras. (Ver­
öffentl. des Grabmann-Instituts, NF 26) (XXV 
u. 293.) Schönigh, Paderborn 1976. Kart. 
DM32.-. 
Daß die Zeichenhaftigkeit im philos. und 
theol. System Bonaventuras ihre besondere 
Funktion hat, sich vom Neuplatonismus, vom 
Areopagiten und von Augustinus herleitet 
und für die mittelalterliche Metaphysik wie 
Erkenntnislehre von ausschlaggebender Be­
deutung ist, weiß man. L. unternimmt es 
nun in seiner präzisen Münchner Disser­
tation, vom gut definierten Zeichenbegriff 
her die ganze Theologie Bonaventuras syste­
matisch durchzugehen und die Zeichenhaftig­
keit als erschließendes Grundprinzip aufzu­
weisen. Zunächst klärt er die Bedeutung des 
Zeichens ab: Es gründet zutiefst in der 
exemplaritas Gottes, der in der innertrinita­
rischen Zeugung des Wortes sowohl wie auch 

in seiner Sdi.öpfung ,,nach außen" eine simi­
Litudo setzt, so daß zwischen Zeichen und 
Bezeichnetem eine ontologische wie gnoseolo­
gische Korrelation und Partizipation besteht. 
Deshalb ist das Zeichen auch mehr als bloß 
ein „admonens" im Sinne Augustins, es ist 
ein dynamisch-expressives, ontologisch fun­
diertes Erkenntnisprinzip. Gott ist daher als 
letztes signatum in allen signa irgendwie 
gegenwärtig und erkennbar. 
L. zeigt die Zeidi.enhaftigkeit und similitudo 
Bonaventuras zunächst ,,abwärts" auf, ein­
mal in der innertrinitarischen Zeugung des 
Sohnes aus der plenitudo fontalis des Vaters, 
dann audi. in der Schöpfung, beide im Grund­
gefüge des Exemplarismus. Der gesdi.affene 
Mensch ist aufgrund dieses Prinzips selbst 
imago Dei und als solcher gefallen und er­
löst; in der Richtung ,,aufwärts" gläubiger 
Leser dieser Zeichen, nachdem ihm durch 
Christus gleichsam die Augen geöffnet sind. 
Auch die Gnade und ihre Wirkung gründen 
auf eine similitudo, erkennbar und wirksam 
in den zeichenhaften Sakramenten der Kir­
che, bis schließlich alle Zeichenhaftigkeit im 
endgültigen Schauen sich auflöst, schon in 
gewisser Weise vorweggenommen in der my­
stisdi.en Schau. 
Die Arbeit zeugt von profunder Sachkennt­
nis, großem Fleiß und (heute unter Theo­
logen seltener) spekulativer Begabung, die 
auch die Zeitbezüge einbezieht. Ich meine, 
daß gerade diese, besonders in der gegen­
wärtigen Diskussion um Zeichen und Sym­
bol, bedeutsamer sind, als L in sympathi­
scher Bescheidenheit annimmt. So sind wir 
z. B. in der Sakramentenliturgie (wie pasto­
ral oftmals) vorschnell Pragmatiker, Soziolo­
gen und Psychologen, ohne die theologischen 
Grundlagen und Voraussetzungen genügend 
zu betrachten. 
Wien Johannes Emminghaus 

WINDHORST CHRISTOF, Täuferisches 
Taufverständnis. Balthasar Hubmaiers Lehre 
zwisdi.en traditioneller und reformatorischer 
Theologie. (Studies in Medieval and Refor­
mation Thought, ed. by H. A. Obermann, 
Tübingen, Vol. XVI) (XII u. 283.) Brill, Lei­
den 1976. Ln. Gld. 88.-. 
Hubmaier, um 1485 im Augsburgischen ge­
boren, von Johannes Eck in Ingolstadt theo­
logisch gut gebildet, dort dann auch Pro­
fessor, später Dompfarrer und -prediger in 
Regensburg, als Pfarrer im vorderösterreichi­
schen Waldshut seit 1521 zunächst mit 
Zwingli befreundet, dann seit 1524/25 dem 
Täufertum zugewandt, seit 1526 in Nikols­
burg (Mähren) tätig und 1528 in Wien als 
Aufrührer verbrannt, ist innerhalb des Krei­
ses der frühen Wiedertäufer zweifellos der 
theologisch gebildetste Kopf und daher von 
ganz besonderer Bedeutung für die Erkennt­
nis des täuferisdten Taufverständnisses. 
W. geht in seiner Tübinger Dissertation die­
sem Taufverständnis Hubmaiers nach, zeigt 
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zunächst in BeNaUeCTt Analyse eceiner >ahl- menfassung der heutigen theologischen und
reichen und „agenden (von pastoralen Problematik des Firmsakraments.
25— präzise Entwicklung Hier wie dort geht Vor allem dieGedanken auf und kann in Frage der Eigenständigkeit des 'a-Eigenart zwischen Tradition und Reforma- ments und dessen Verschiedenheit Tauf-tion zutreffend charakterisieren. Bemer- sakrament. BaNnzch NT keinenkenswert ist Hubmaiers Ausgangspunkt,S einzigen Hinweis auf eine esondere Fir-nom: und „pietistisch”) stark
dünnte Ekklesiologie und ramentenlehre, IMUN| gibt und weil üb hinaus gezel:
von der mit ‚wingk nUur Taufe und werden kann, WwIe sich ceit dem der

Firmritus AUS der aufe herausentwickeltAbendmahl gelten Jäßt. eine
NUüp: zunächst alte scholastische hat, olgt, daß die Firmung „ke: autarkes
Distinktion der drei Taufen u des baptis- und autonomes, also von der Taute INa

E Auminis, flaminis et Sangulinis, der hängiges Sakrament“ (29) ast. Darum
VWasser-, Begierde- oder eist- und der Blut- Firmung im strikten Zusammenhang
taufe;: doch deutet er sie, vollen Gegen- mit der Taufe gespendet und eologı1s: Ver-

satz olkskirche und ihrer Kindertaufe, standen VeTt Firmung ist Vertiefung,
Vollendung und Erneuerung der Taufe, ZU-zu seinem eigenen System um. Der eist- mal die cAhristliche Initiation unter dertaufe (als dem eigentlichen Geschehen der Voraussetzung der TAaX1s der dertaufeinneren Wiedergeburt) folgt Wassertaufe e1n gestreckter Prozeß ist. In eser Situationlediglich als äußeres Bekenntnis ZUu Gemeinde kann die Firmung dem „notorischen Grund-und Kirchenzucht, worauf dann die PNS- mangel“ der Kindertaufe bhelf£fen, 1n  demängliche Bluttaufe der Leidensna  olge S1ie den der Kindertaufe proklamiertens notwendig folgt. Die Entwicklung Ruf Gottes dem Firmling bewußt macht,seines Verhältnisses zu Zwingli, dem sich

anfangs verbunden JTaubt, vVon dem 6il  Q persönlichen Glaubensentscheidung aufruft,
aber gcn der vermeintlichen Inkonsequenz aktive Bekenntnis und Handeln überführt

die bloß DaSsSiv empfangene Taufe das
des Festhaltens der Kindertaufe und der
Obrigkeitslehre trennt, ist cehr überzeugend und die der Taufe grundsä zugesagte
und eindringlich dargeste. Aber auch sein Aufnahme die Kirche durch die ffentliche
notwendiger Gegensatz zZu Luther und essen Einverständniserklärung feierlich gt.
Anschauungen vVon der Alleinwirksamkeit Während den bisher referierten theologischen
Gottes ua  £ Heilsgeschehen wird eutlich. Erkenntnissen un Thesen nahezu alle heu-
Das Buch ist außerordentlich hilfreich für das tigen Dogmatiker zustimmen werden, ist
Verständnis des en Täufertums und Küng Außenseiter, da sich bezüglich der

pastoralen Pr.  X15 des Firmalters
Kirchlichkeit wesen|! ZUu d hat. Katholi-
die Taufdiskussion überhaupt, die ja mit der

spendung Or der Zulassung ZUFr Eucharistie
scherseits i da sicher noch ine enge auf- einsetzt. Sowohl die che Ordnung
zuarbeiten, da die Täufer nicht nUur „der spricht nach Küng die „Vollendunglinke ge. der Reformation” Spinitualisten der Taufe“ Vr der Zulassung ZUM euchari-
oder spater gewalttätige Schwärmer wWaren, stischen M  M{ als atıch SIN Pubertät und
sondern ıne urchaus eigenständi e kirch- Aduleszenz psychologisch-pädagogisch-pasto-
liche Bewegung, au: ß und ral WEeCN der altersspezifischen Spannungen
=-DraX1s Neu und arzulegen und Erfahrungen wenig ZUum Empfang der

te. Firm  s geeignet. Deshalb empfehlen nach
Wien Johannes Emminghaus entwi ungspsychologische Erwägun-

B die Firmung den Schuljahren.KÜN:! NS, Was ist Firmung? eologi- ] Kind ist offen und fähig zZzu begreifen,
sche Meditationen, 40} (52.) Benziger, Zürich Christsein das Leben bedeu-
1976. Brosch. sfr 780 tet. halte diese These bedenkenswert

und wichtig, obwohl ich vr teilen1974 erschien eine ehende exegetisch-
B: Vor allem ist zZu bedauern, dahistorisch-systematische Untersuchung des
wWegen der Uneinigkeit der Dogmatiker undKüng-Schülers Amougou-Atangana, Ein
Pastoraltheologen auf dasSakrament des Geistempfangs (Freiburg),  — 3 I _ ea 8E alter (und S dahintersteht: Hinblickderen „Schlüsselstellen” Küngs auferkennen ließen. In dieser kurzen theologi- 1e Sinngebung der Firmung) die amts-

chen Meditation ormuliert Küng nun se| kirchlichen Entscheidungsstellen 211n weiteres
einige Thesen, die wesen!  en Arbeit Argument haben, bei der gegenwärtigen,
VO)]  } Ämougou zusammenfassen. Deshalb gewiß unzuträglichen Taxis des Firmalters
wird auch alle weiteren Belege, Literatur- bewenden ZUu lassen. Wie oft kann Nan

angaben und Einzelbegründungen auf AÄAmou- Gespräch I!l"'. kirchlichen Gtellen hören Die
verwiesen. Wer nicht die eit und Miüiihe Theologen untereinander G1}  nd 6i  Q Ja auch

aufwenden kann, ese größere Untersuchung nicht einig Was collen IIr denn
selbst durchzuarbeiten, findet ın ngs Das Büchlein gibt ınen vortrefflichen Ein-
theologischer Meditation ıne eindrucksvolle blick die heutige Problematik des Firm-
Kurzfassung und VOrTr allem ein! Zusam- sakraments. Auch 1an nicht mit allem

zunächst in genauer Analyse seiner zahl­
reichen Taufschriften und -agenden (von 
1525-1527) präzise die Entwicklung seiner 
Gedanken auf und kann sie dann in ihrer 
Eigenart - zwischen Tradition und Reforma­
tion - zutreffend charakterisieren. Bemer­
kenswert ist Hubmalers Ausgangspunkt, eine 
(nominalistisch und „pietistisch") stark ver­
dünnte Ekklesiologie und Sakramentenlehre, 
von der er (mit Zwingli) nur Taufe und 
Abendmahl gelten läßt. Seine Tauflehre 
knüpft zunädtst an die alte sdtolastisdte 
Distinktion der drei Taufen an: des baptis­
mus Buminis, Baminis et sanguinis, der 
Wasser-, Begierde- oder Geist- und der Blut­
taufe; doch deutet er sie, im vollen Gegen­
satz zur Volkskirdte und ihrer Kindertaufe, 
zu seinem eigenen System um. Der Geist­
taufe (als dem eigentlichen Gesdtehen der 
inneren Wiedergeburt) folgt die Wassertaufe 
lediglich als äußeres Bekenntnis zu Gemeinde 
und Kirchenzudtt, worauf dann die lebens­
länglidte Bluttaufe (in der Leidensnadtfolge 
Christi) notwendig folgt. Die Entwicklung 
seines Verhältnisses zu Zwingli, dem er sidt 
anfangs verbunden glaubt, von dem er sich 
aber wegen der vermeintlichen Inkonsequenz 
des Festhaltens an der Kindertaufe und der 
Obrigkeitslehre trennt, ist sehr überzeugend 
und eindringlich dargestellt. Aber auch sein 
notwendiger Gegensatz zu Luther und dessen 
Ansdtauungen von der Alleinwirksamkeit 
Gottes im Heilsgesdtehen wird so deutlich. 
Das Buch ist außerordentlich hilfreich für das 
Verständnis des frühen Täufertums und für 
die Taufdiskussion überhaupt, die ja mit der 
Kirdtlichkeit wesentlich zu tun hat. Katholi­
scherseits ist da sicher nodt eine Menge auf­
zuarbeiten, da die Täufer nicht nur „der 
linke Flügel der Reformation", Spiritualisten 
oder später g-ewalttätige Schwärmer waren, 
sondern eine durchaus eigenständige kirch­
liche Bewegung, die die Tauflehre und 
-praxis neu durchdachte und darzulegen ver­
sudtte. 
Wien ]ohannes Emminghaus 

KONG HANS, Was ist Firmung? (Theologi­
sdte Meditationen, 40} (52.} Benziger, Zürich 
1976. Brosdt. sfr 7.80. 
1974 erschien eine eingehende exegetisch­
historisch-systematische Untersuchung des 
Küng-Sdtülers J. Amougou-Atangana, Ein 
Sakrament des Geistempfangs? (Freiburg), 
deren „Sdtlüsselstellen" Küngs ,,Handschrift'' 
erkennen ließen. In dieser kurzen theologi­
schen Meditation formuliert Küng nun selber 
einige Thesen, die im wesentlichen die Arbeit 
von Amougou zusammenfassen. Deshalb 
wird audt für alle weiteren Belege, Literatur­
angaben und Einzelbegründungen auf Amou­
gou verwiesen. Wer nidtt die Zeit und Mühe 
aufwenden kann, diese größere Untersudtung 
selbst durdtzuarbeiten, findet so in Küngs 
theologischer Meditation eine eindrucksvolle 
Kurzfassung und - vor allem - eine Zusam-
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menfassung der heubigen theologischen und 
pastoralen Problematik des Firmsakraments. 

Hier wie dort geht es vor allem um die 
Frage der Eigenständigkeit des Firmsakra­
ments und dessen Versdtiedenheit vom Tauf­
sakrament. Weil es im ganzen NT keinen 
einzigen Hinweis auf eine besondere Fir­
mung gibt und weil darüber hinaus gezeigt 
werden kann, wie sich seit dem 3. Jh. der 
Firmritus aus der Taufe herausentwickelt 
hat, folgt, daB die Firmung ,,kein autarkes 
und autonomes, also von der Taufe unab­
hängiges Sakrament" (29) dst. Darum kann 
die Firmung nur im strikten Zusammenhang 
mit der Taufe gespendet und theologisch ver­
standen werden. Firmung ist Vertiefung, 
Vollendung und Erneuerung der Taufe, zu­
mal wenn die christliche Initiation unter der 
Voraussetzung der Praxis der Kindertaufe 
ein gestreckter Prozeß ist. In dieser Situation 
kann die Firmung dem „notorisdten Grund­
mangel11 der Kindertaufe abhelfen, indem 
sie den in der Kindertaufe proklamierten 
Ruf Gottes dem Firmling bewußt macht, zur 
persönlidten Glaubensentscheidung aufruft, 
die bloß passiv empfangene Taufe in das 
aktive Bekenntnis und Handeln überführt 
und die in der Taufe grundsätzlich zugesagte 
Aufnahme in die Kirdte durdt die öffentlidte 
Einverständniserklärung feierlidt bekräftigt. 

Während den bisher referierten theologischen 
Erkenntnissen und Thesen nahezu alle heu­
tigen Dogmatiker zustimmen werden, ist 
Küng Außenseiter, da er sich bezüglich der 
pastoralen Praxis des Firmalters für die Firm­
spendung vor der Zulassung zur Eucharistie 
einsetzt. Sowohl die altkirchliche Ordnung 
spricht - nach Küng - für die „Vollendung 
der Taufe" vor der Zulassung zum euchari­
stischen Mahl als auch sind Pubertät und 
Aduleszenz psychologisch-pädagogisch-pasto­
ral wegen der altersspezifisdten Spannungen 
und Erfahrungen wenig zum Empfang der 
Firmung geeignet. Deshalb empfehlen nadt 
ihm entwicklungspsychologisdte Erwägun­
gen die Firmung in den ersten Schuljahren. 
Das Kind ist offen und fähig zu begreifen, 
was Christsein für das eigene Leben bedeu­
tet. Ich halte diese These für bedenkenswert 
und wichtig, obwohl ich sie nicht zu teilen 
vermag. Vor allem ist zu bedauern, daB 
wegen der Uneinigkeit der Dogmatiker und 
Pastoraltheologen im Hinblick auf das Firm­
alter (und was dahintersteht: im Hinblick 
auf die Sinngebung der Firmung) die amts­
kirdtlichen Entsdteidungsstellen ein weiteres 
Argument haben, es bei der gegenwärtigen, 
gewiß unzuträglichen Praxis des Firmalters 
bewenden zu lassen. Wie oft kann man im 
Gespräch mit kirdtlichen Stellen hören: Die 
Theologen untereinander sind sich ja audt 
nidtt einig ... Was sollen wir denn tun 7 
Das Büdtlein gibt einen vortrefflidten Ein­
blick in die heutige Problematik des Firm­
sakraments. Audt wenn man nidtt mit allem 


